
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen       
Stadtentwicklungsamt          
BWA UD FL 
 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem  28.08.2018 

 
 
1.   Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV vom 20.6.2018 

Drucks. Nr. 0799/XX 
Bauvorhaben in der Kurfürstenstraße 

 
2.   Berichterstatter: 
 

Bezirksstadtrat Jörn Oltmann 

3.   Beschluss: Das Bezirksamt beschließt, die aus der Anlage 
ersichtliche Mitteilung – zur Kenntnisnahme – der 
Bezirksverordnetenversammlung zu unterbreiten. 

 
4.   Begründung: Ist der beiliegenden MzK zu entnehmen 

 
5.    Rechtsgrundlage § 36 (2) BezVG 

 
 

6.    Auswirkungen auf die Gleichstellung 
       der Geschlechter 
 

keine 
  

7.    Haushaltsmäßige/ 
       Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
   

keine 

8.    Nachhaltigkeit  
 

(siehe Anlage) 

9.    Unterrichtung BVV 
 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

10.  Mitzeichnung keine 
 
 
 
 
 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 



 

 

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 

 
Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 

   
quantitativ 

 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

1. Fläche 
     

x      

2.  Wasser 
     

x      

3.  Energie 

 

x      

4.  Abfall 
     

x      

5.  Verkehr 
     

x      

6.  Immissionen 
     

x      

7.  Einschränkung von Fauna  
     und Flora 
 

x      

8.  Bildungsangebot 
 

x      

9.  Kulturangebot 
 

X      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
        dungsprozessen  

x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 
Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Zur Kenntnis genommen:    überwiesen: 

DRUCKSACHEN 
 

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 
VON BERLIN 

- XX. WAHLPERIODE - 
 

 
          Lfd.-Nr.: 
          Drs.-Nr.: 0799/XX 

 
 

M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  
über den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung vom 20.6.2018 
Drucksache Nr. 0799/XX 
Bauvorhaben in der Kurfürstenstraße 

 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 20.6.2018 folgenden Beschluss: 
 
„Die BVV ersucht das Bezirksamt gegenüber dem Bauherrn Kurfürstenstraße 142-143 / 
Frobenstraße 1 unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Einflussmöglichkeiten (z. B. 
Bauordnung Bln, § 4 - „Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 
halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung,…, nicht gefährdet werden,…“) darauf 
hinzuwirken, dass keine schwer einsehbaren Nischen entstehen, die die soziale Kontrolle 
beeinträchtigen. Diese Maßgabe soll auch bei folgenden Bauvorhaben in der 
Kurfürstenstraße berücksichtigt werden.“  
 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
§ 3 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln), der in dem Beschluss zitiert wird, formuliert die 
bauaufsichtliche Generalklausel mit den allgemeinen Anforderungen, die zunächst an die je-
weiligen Handlungspflichtigen gerichtet ist; eine bauaufsichtliche Eingriffsnorm stellt die Vor-
schrift nicht dar. Bauaufsichtliche Eingriffsmöglichkeiten ergeben sich hingegen vor allem aus 
§ 58 Abs. 1 Satz 4 BauO Bln. 
Bauordnungsrechtlich werden die allgemeinen Anforderungen durch die einschlägigen     
Bestimmungen der BauO Bln konkretisiert. Erst wenn gegen eine konkrete Bestimmung ver-
stoßen wird, ergeben sich bauaufsichtliche Einflussmöglichkeiten und Eingriffspflichten.  
Das Bauordnungsrecht enthält keine Bestimmungen, die geeignet wären, die Intention des 
Beschlusses umzusetzen. 
Die in dem Beschluss angesprochenen beiden Bauvorhaben verstießen, soweit dies in dem 
durchzuführenden bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen war, nicht gegen konkrete bauord-
nungsrechtliche Vorschriften. Für das Gebäude Frobenstr. 1 wurde daher mit Datum vom 
28.10.2016 die Mitteilung gem. (damals) § 63 BauO Bln gefertigt, seitdem besteht Baurecht für 
dieses Vorhaben. Für das Gebäude Kurfürstenstr. 142 wurde mit Datum vom 24.11.2016 die 
Mitteilung gem. (damals) § 63 BauO Bln gefertigt, seitdem besteht Baurecht auch für dieses 
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Vorhaben. 
 
Eine wie auch immer geartete Einflussmöglichkeit besteht nicht mehr bzw. sie bestand nie im 
Sinne des Beschlusses. 
 
Bei dem in Abstimmung befindlichen Projekt Kurfürstenstr. 145-148/Frobenstr. (Vorplanung 
vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 11.4.2018) wird das Be-
zirksamt den Beschlussinhalt bei der weiteren Planung berücksichtigen. 
 
Weitere Bauvorhaben im zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg gehörenden Teil der Kurfürsten-
straße östlich der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße sind aktuell nicht beantragt und auch nicht kon-
kret absehbar. 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, 28.08.2018 
 
 
 
 
_________________ 
Angelika Schöttler 
Bezirksbürgermeisterin 

_________________ 
Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


